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Coburg/Berlin (DAV). GrundsÃ¤tzlich besteht eine umfassende Streupflicht. Diese ist aber abhÃ¤ngig von der Bedeutung
der Wege. Ã–ffentliche ParkplÃ¤tze mÃ¼ssen dann gestreut werden, wenn sie stark genutzt werden und die Autofahrer dort
lÃ¤ngere Wege zurÃ¼cklegen mÃ¼ssen. Daher wies das Landgericht Coburg am 11. Mai 2011 (AZ:13 O 678/10) die
Klage einer Hallenbadbesucherin gegen eine ein Hallenbad betreibende Stadt ab. Die Stadt hatte die RÃ¤um- und
Streupflicht auf dem Hallenbadparkplatz nicht verletzt, wie die VerkehrsrechtsanwÃ¤lte des Deutschen Anwaltvereins
(DAV) mitteilen. Es kam noch hinzu, dass die Frau erst auf dem RÃ¼ckweg stÃ¼rzte, also die glatte Stelle habe kennen
mÃ¼ssen.

GrundsÃ¤tzlich richtet sich die RÃ¤um- und Streupflicht einer Stadt nach Art und Wichtigkeit des Verkehrsweges, so das
Gericht. Es kommt dabei auch auf die LeistungsfÃ¤higkeit der Stadt an. GrundsÃ¤tzlich mÃ¼ssen im Winter sÃ¤mtliche am
Verkehr Beteiligten sich den gegebenen StraÃŸenverhÃ¤ltnissen anpassen. FÃ¼r den Bereich der Ã¶ffentlichen ParkplÃ¤tze
bedeute dies, dass die von Kraftfahrzeugen befahrenen Teile nur gestreut werden mÃ¼ssen, wenn die
Fahrzeugbenutzer diese FlÃ¤chen nicht nur fÃ¼r wenige Schritte als FuÃŸgÃ¤nger betreten mÃ¼ssen und es sich um einen
belebten Parkplatz handelt. Vorliegend habe sich unmittelbar neben der ParkplatzflÃ¤che ein gerÃ¤umter und gestreuter
Gehweg befunden, der zum Hallenbad fÃ¼hrte. Diesen habe man mit nur wenigen Schritten erreichen kÃ¶nnen. Daher
war es nicht notwendig, den Weg Ã¼ber ParkplatzflÃ¤chen zum Hallenbad zu wÃ¤hlen.

Zudem stellte das Gericht fest, dass die KlÃ¤gerin, als sie auf dem Parkplatz ankam, in der Lage war, die Gefahrenstelle
ohne Unfall zu umgehen. Selbst falls es wÃ¤hrend des Schwimmbadbesuchs leicht zu schneien begonnen haben sollte,
war die Stadt alsoÂ  nicht verpflichtet, innerhalb dieser Zeitspanne den Parkplatz zu rÃ¤umen und zu streuen. Denn im
VerhÃ¤ltnis zu den StraÃŸen handelt es sich bei dem Hallenbadparkplatz um eine untergeordnete VerkehrsflÃ¤che.

Lesen Sie mehr in der Original-Quelle ...

Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 12 June, 2026, 04:50


